
Landgericht Bremen 
 - Pressestelle -  

Freie 
Hansestadt 
Bremen 

 
Pressemitteilung Nr. 37/2022 

vom 28. Juni 2022 
 

Termine im Juli 2022 
 
 
 
 
1. 32 KLs 750 Js 900045/15 - Beginn: Dienstag, den 02. November 2021, 09:30 Uhr: 
 
PM 65/21 
 
Tatvorwurf:  Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr u.a. 
 
Die Staatsanwaltschaft wirft dem heute 49-jährigen Angeklagten vor, Ende 2010 in seiner Funk-
tion als leitender Angestellter eines deutschen Automobilzulieferers dem 52-jährigen Angeklag-
ten, der Geschäftsführer eines großen europäischen Lieferanten für Ruß ist und zu diesem Zeit-
punkt den Automobilzulieferer unter anderem mit Ruß beliefert hatte, angesprochen zu haben, 
ob dieser Interesse an für ihn kostenpflichtigen Informationen über das Rußgeschäft habe. Auf 
Veranlassung des 49-jährigen Angeklagten soll sich dann der 52-jährige Angeklagte, der sein 
Interesse signalisiert haben soll, mit einem weiteren 51-jährigen Angeklagten in Düsseldorf und 
London getroffen haben, um die Einzelheiten der Vereinbarung zu besprechen. In der Folgezeit 
soll der 52-jährige Angeklagte bis 2014 insgesamt 10 sogenannte Beratungsverträge mit einer 
zunächst auf Jersey und sodann auf Zypern registrierten Firma geschlossen haben. In diesen 
Verträgen soll sich diese Firma verpflichtet haben, den Rußlieferanten bei den Vertragsverhand-
lungen mit dem deutschen Automobilzulieferer zu unterstützen. Im Gegenzug sollte von Seiten 
des Rußlieferanten für jede an den Automobilzulieferer gelieferte Tonne Ruß eine Provision ge-
zahlt werden, bei der es sich tatsächlich um Bestechungsgelder gehandelt haben soll. Diesen 
Vereinbarungen entsprechend soll der 52-jährige Angeklagte bis 2014 insgesamt 9,5 Mio € an 
Bestechungsgeldern gezahlt haben. Zwei weitere 50-jährige Angeklagte sollen dem 49-jährigen 
Angeklagten bei seinen Taten Hilfe geleistet haben.  
 
Die Hauptverhandlung hatte ursprünglich bereits seit November 2016 stattgefunden, musste 
jedoch im Mai 2019 wegen einer langfristigen Erkrankung eines Kammermitglieds ausgesetzt 
werden. 
 
Die Hauptverhandlung wird fortgesetzt am 
 
Freitag, den 15. Juli 2022, 13:30 Uhr, 
Donnerstag, den 04. August 2022, 13:30 Uhr, 
Mittwoch, den 17. August 2022, 13:30 Uhr, 
 
jeweils um 09:30 Uhr (soweit nicht anders angegeben). 
 
 
2. 1 KLs 310 Js 3549/21 - Beginn: Freitag, den 18. Februar 2022, 09:30 Uhr: 
 
PM 09/22 



 
Tatvorwurf:  Unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln  
 
Die Staatsanwaltschaft wirft den drei 24 bis 31-jährigen Angeklagten vor, in Bremen und an an-
deren Orten zwischen März und Juni 2020 mit Kokain, Heroin und Marihuana in großen Mengen 
gehandelt zu haben. Die Angeklagten sollen hierdurch insgesamt Vermögenswerte im Wert von 
etwa 3.000.000 € erlangt haben. 
 
Die Kommunikation und Abwicklung der Geschäfte sollen die Angeklagten über sogenannte 
Enchrochat-Geräte geführt haben. Hierbei handelt es sich um Krypto-Handys, die eine vollstän-
dig verschlüsselte Kommunikation mit anderen Encrochat-Teilnehmern erlaubten und deshalb 
über lange Zeit nicht abgehört werden konnten. Die Geräte waren nicht im freien Handel, son-
dern nur anonym gegen Barzahlung und in Verbindung mit einem Abonnement erhältlich. Die 
Enchrochat-Daten konnten schließlich in Frankreich in einem dort geführten Ermittlungsverfah-
ren durch die französischen Ermittlungsbehörden erhoben und ausgewertet werden. Ihre Wei-
tergabe an die deutschen Behörden erfolgte im Wege der europäischen Rechtshilfe. 
 
Die Hauptverhandlung wird fortgesetzt am 
 
Dienstag, den 05. Juli 2022, 
Donnerstag, den 07. Juli 2022, 13:00 Uhr, 
Freitag, den 08. Juli 2022, 
Montag, den 11. Juli 2022, 
Dienstag, den 09. August 2022, 
Donnerstag, den 11. August 2022, 
Montag, den 15. August 2022, 
Mittwoch, den 17. August 2022, 
Donnerstag, den 18. August 2022, 
Donnerstag, den 25. August 2022, 
Freitag, den 26. August 2022, 
Montag, den 29. August 2022, 
Dienstag, den 30. August 2022, 
 
jeweils um 09:30 Uhr (soweit nicht anders angegeben). 
 
 
3. 2 KLs 370 Js 44218/21 - Beginn: Donnerstag, den 03. März 2022, 09:00 Uhr: 
 
PM 15/22 
 
Tatvorwurf:  Unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln  
 
Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden 29 und 24-jährigen aus Bremen stammenden Angeklag-
ten vor, zwischen März und Juni 2020 als Mitglieder einer Bande mit zwei gesondert verfolgten 
Beteiligten mit Betäubungsmitteln in großen Mengen gehandelt zu haben. Insgesamt soll durch 
die Bande Cannabis im Bereich mehrerer hundert Kilogramm gehandelt worden sein. Die beiden 
Angeklagten sollen hierdurch insgesamt Vermögenswerte im Wert von etwa 920.000 € erlangt 
haben. 
 
Die Kommunikation und Abwicklung der Geschäfte sollen die Angeklagten über sogenannte 
Enchrochat-Geräte geführt haben. Hierbei handelt es sich um Krypto-Handys, die eine vollstän-
dig verschlüsselte Kommunikation mit anderen Encrochat-Teilnehmern erlaubten und deshalb 
über lange Zeit nicht abgehört werden konnten. Die Geräte waren nicht im freien Handel, son-



dern nur anonym gegen Barzahlung und in Verbindung mit einem Abonnement erhältlich. Die 
Enchrochat-Daten konnten schließlich in Frankreich in einem dort geführten Ermittlungsverfah-
ren durch die französischen Ermittlungsbehörden erhoben und ausgewertet werden. Ihre Wei-
tergabe an die deutschen Behörden erfolgte im Wege der europäischen Rechtshilfe. 
 
Die Hauptverhandlung wird fortgesetzt am 
 
Mittwoch, den 13. Juli 2022, 
Donnerstag, den 04. August 2022, 
Donnerstag, den 25. August 2022, 
Montag, den 29. August 2022, 
 
jeweils um 09:00 Uhr (soweit nicht anders angegeben). 
 
 
4. 6 KLs 310 Js 77969/20 - Beginn: Donnerstag, den 10. März 2022, 09:30 Uhr: 
 
PM 17/22 
 
Tatvorwurf:  Unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln  
 
Die Staatsanwaltschaft wirft dem 35-jährigen Angeklagten vor, im April und Mai 2020 mit Betäu-
bungsmitteln in großen Mengen gehandelt zu haben. So soll der Angeklagte am 30.04.2020 
insgesamt 87,5 Kg Marihuana zum Preis von insgesamt 306.250 € erworben haben, die von 
einem unbekannten Fahrer aus Spanien nach Bremen Hemelingen zu dem Angeklagten trans-
portiert worden sein sollen. Eine Teilmenge von 35 Kg soll der Angeklagte sodann für insgesamt 
132.050 € an einen weiteren Abnehmer weiterveräußert haben. Am 20.05.2020 soll der Ange-
klagte außerdem 250 Kg Marihuana im Wert von 959.774 € in einem Transporter in Bremen 
aufbewahrt haben, von denen er zuvor ebenfalls 165 Kg aus Spanien geliefert bekommen ha-
ben soll. Eine Teilmenge von 133 Kg soll der Angeklagte ebenfalls am 20.05.2020 für 510.600 € 
weiterveräußert haben. 
 
Die Kommunikation und Abwicklung der Geschäfte soll der Angeklagte über sogenannte Encro-
chat-Geräte geführt haben. Hierbei handelt es sich um Krypto-Handys, die eine vollständig ver-
schlüsselte Kommunikation mit anderen Encrochat-Teilnehmern erlaubten und deshalb über 
lange Zeit nicht abgehört werden konnten. Die Geräte waren nicht im freien Handel, sondern nur 
anonym gegen Barzahlung und in Verbindung mit einem Abonnement erhältlich. Die Encrochat-
Daten konnten schließlich in Frankreich in einem dort geführten Ermittlungsverfahren durch die 
französischen Ermittlungsbehörden erhoben und ausgewertet werden. Ihre Weitergabe an die 
deutschen Behörden erfolgte im Wege der europäischen Rechtshilfe. 
 
Die Hauptverhandlung wird fortgesetzt am 
 
Mittwoch, den 06. Juli 2022, 
Freitag, den 08. Juli 2022, 
Montag, den 25. Juli 2022, 
Freitag, den 29. Juli 2022, 
 
jeweils um 09:30 Uhr (soweit nicht anders angegeben). 
 
 
5. 8 KLs 505 Js 80547/20 - Beginn: Mittwoch, den 30. März 2022, 09:00 Uhr: 
 



PM 18/22 
 
Tatvorwurf:  Unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln  
 
Die Staatsanwaltschaft wirft dem 31-jährigen in Bremen lebenden Angeklagten vor, von April bis 
Juni 2020 mit Betäubungsmitteln in großen Mengen gehandelt zu haben. So soll der Angeklagte 
größere Mengen Kokain und Cannabis unter anderem auch aus Spanien erworben und sodann 
gewinnbringend an Abnehmer weiterveräußert haben. Durch die Taten soll der Angeklagte Ver-
mögenswerte in Höhe von 1.179.500 € erhalten haben. 
 
Die Kommunikation und Abwicklung der Geschäfte soll der Angeklagte über sogenannte Encro-
chat-Geräte geführt haben. Hierbei handelt es sich um Krypto-Handys, die eine vollständig ver-
schlüsselte Kommunikation mit anderen Encrochat-Teilnehmern erlaubten und deshalb über 
lange Zeit nicht abgehört werden konnten. Die Geräte waren nicht im freien Handel, sondern nur 
anonym gegen Barzahlung und in Verbindung mit einem Abonnement erhältlich. Die Encrochat-
Daten konnten schließlich in Frankreich in einem dort geführten Ermittlungsverfahren durch die 
französischen Ermittlungsbehörden erhoben und ausgewertet werden. Ihre Weitergabe an die 
deutschen Behörden erfolgte im Wege der europäischen Rechtshilfe. 
 
Die Hauptverhandlung wird fortgesetzt am 
 
Dienstag, den 05. Juli 2022, 
 
jeweils um 09:00 Uhr (soweit nicht anders angegeben). 
 
 
6. 11 KLs 350 Js 74160/20 - Beginn: Dienstag, den 19. April 2022, 09:30 Uhr: 
 
PM 22/22 
 
Tatvorwurf:  Bandenmäßiges Handeltreiben mit Betäubungsmitteln  
 
Die Staatsanwaltschaft wirft den fünf zwischen 40 und 24 Jahre alten Angeklagten vor, in Bre-
merhaven im Zeitraum von März 2020 bis Oktober 2021 als Mitglieder einer Bande gemeinsam 
mit elf weiteren gesondert verfolgten Angeschuldigten mit Betäubungsmitteln in großen Mengen 
gehandelt zu haben. So sollen die Angeklagten wiederholt große Mengen an Kokain und Can-
nabis erworben und in drei sogenannten Bunkerwohnungen in Bremerhaven aufbewahrt haben. 
Die Betäubungsmittel sollen dort für den gewinnbringenden Weiterverkauf abgewogen und in 
einzelne Verkaufseinheiten abgepackt worden sein. Für den Verkauf der Betäubungsmittel sol-
len die Angeklagten als sogenanntes „Koks-Taxi“ eine Hotline betrieben haben, über die die 
Endabnehmer zwischen 5:48 Uhr und 1:00 Uhr täglich Bestellungen für Verkaufseinheiten Koka-
in aufgegeben haben sollen. Das Kokain soll dann von verschiedenen Fahrern ähnlich eines 
Lieferdienstes gegen einen Preis von 50 € pro Verkaufseinheit an die Endabnehmer ausgeliefert 
worden sein. Teilweise sollen auf diese Weise mehrere hundert Verkaufseinheiten Kokain am 
Tag ausgeliefert worden sein. Durch die Taten sollen die Angeklagten insgesamt einen Betrag 
von etwa 1.500.000 € erlangt haben. 
 
Die Kommunikation und Abwicklung der Geschäfte sollen die Angeklagte unter anderem über 
sogenannte Encrochat-Geräte geführt haben. Hierbei handelt es sich um Krypto-Handys, die 
eine vollständig verschlüsselte Kommunikation mit anderen Encrochat-Teilnehmern erlaubten 
und deshalb über lange Zeit nicht abgehört werden konnten. Die Geräte waren nicht im freien 
Handel, sondern nur anonym gegen Barzahlung und in Verbindung mit einem Abonnement er-
hältlich. Die Encrochat-Daten konnten schließlich in Frankreich in einem dort geführten Ermitt-



lungsverfahren durch die französischen Ermittlungsbehörden erhoben und ausgewertet werden. 
Ihre Weitergabe an die deutschen Behörden erfolgte im Wege der europäischen Rechtshilfe. 
 
Die Hauptverhandlung wird fortgesetzt am 
 
Freitag, den 15. Juli 2022, 
Montag, den 01. August 2022, 
Dienstag, den 09. August 2022, 
Mittwoch, den 10. August 2022, 
Montag, den 15. August 2022, 
Freitag, den 19. August 2022, 
Montag, den 22. August 2022, 
Freitag, den 26. August 2022, 
Dienstag, den 30. August 2022, 
 
jeweils um 09:30 Uhr (soweit nicht anders angegeben). 
 
 
7. 3 KLs 370 Js 17306/21 - Beginn: Freitag, den 22. April 2022, 13:30 Uhr: 
 
PM 23/22 
 
Tatvorwurf:  Unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln  
 
Die Staatsanwaltschaft wirft dem 33-jährigen zur Tatzeit in Bremerhaven lebenden Angeklagten 
vor, von März bis Juni 2020 mit Betäubungsmitteln in großen Mengen gehandelt zu haben. So 
soll der Angeklagte größere Mengen Marihuana, Kokain und in einem Fall synthetisches Can-
nabis erworben haben, um diese sodann gewinnbringend an Abnehmer weiter zu veräußern. 
Durch die Taten soll der Angeklagte Vermögenswerte in Höhe von 955.100 € erlangt haben. 
 
Die Kommunikation und Abwicklung der Geschäfte soll der Angeklagte über sogenannte Encro-
chat-Geräte geführt haben. Hierbei handelt es sich um Krypto-Handys, die eine vollständig ver-
schlüsselte Kommunikation mit anderen Encrochat-Teilnehmern erlaubten und deshalb über 
lange Zeit nicht abgehört werden konnten. Die Geräte waren nicht im freien Handel, sondern nur 
anonym gegen Barzahlung und in Verbindung mit einem Abonnement erhältlich. Die Encrochat-
Daten konnten schließlich in Frankreich in einem dort geführten Ermittlungsverfahren durch die 
französischen Ermittlungsbehörden erhoben und ausgewertet werden. Ihre Weitergabe an die 
deutschen Behörden erfolgte im Wege der europäischen Rechtshilfe. 
 
Die Hauptverhandlung wird fortgesetzt am 
 
Montag, den 04. Juli 2022, 
Montag, den 25. Juli 2022, 
Mittwoch, den 27. Juli 2022, 
Freitag, den 29. Juli 2022, 
 
jeweils um 09:30 Uhr (soweit nicht anders angegeben). 
 
 
8. 9 KLs 341 Js 78080/20 - Beginn: Dienstag, den 26. April 2022, 09:30 Uhr: 
 
PM 26/22 
 



Tatvorwurf:  Unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln u.a. 
 
Die Staatsanwaltschaft wirft dem 35-jährigen zur Tatzeit in Cuxhaven lebenden Angeklagten vor, 
von April bis Mai 2020 mit Betäubungsmitteln in großen Mengen gehandelt zu haben. So soll der 
Angeklagte über den Tatzeitraum insgesamt 2 Kg Marihuana, 1,95 Kg Haschisch, 10 Kg Haze 
und 2 Kg Kokain gekauft sowie 3 Kg Haschisch, 5 Kg Marihuana, 3 Kg Kokain und 5 Kg Haze 
verkauft haben. Außerdem soll er einem weiteren Encrochat-Nutzer Schusswaffen zum Kauf 
angeboten haben. Durch die Taten soll der Angeklagte Vermögenswerte in Höhe von 269.400 € 
erlangt haben.  
 
Die Kommunikation und Abwicklung der Geschäfte soll der Angeklagte über sogenannte Encro-
chat-Geräte geführt haben. Hierbei handelt es sich um Krypto-Handys, die eine vollständig ver-
schlüsselte Kommunikation mit anderen Encrochat-Teilnehmern erlaubten und deshalb über 
lange Zeit nicht abgehört werden konnten. Die Geräte waren nicht im freien Handel, sondern nur 
anonym gegen Barzahlung und in Verbindung mit einem Abonnement erhältlich. Die Encrochat-
Daten konnten schließlich in Frankreich in einem dort geführten Ermittlungsverfahren durch die 
französischen Ermittlungsbehörden erhoben und ausgewertet werden. Ihre Weitergabe an die 
deutschen Behörden erfolgte im Wege der europäischen Rechtshilfe. 
 
Die Hauptverhandlung wird fortgesetzt am 
 
Dienstag, den 05. Juli 2022, 
Freitag, den 08. Juli 2022, 
Donnerstag, den 21. Juli 2022, 
Donnerstag, den 28. Juli 2022, 
 
jeweils um 09:30 Uhr (soweit nicht anders angegeben). 
 
 
9. 4 KLs 321 Js 35930/21 - Beginn: Dienstag, den 10. Mai 2022, 14:00 Uhr: 
 
PM 28/22 
 
Tatvorwurf:  Unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln u.a. 
 
Die Staatsanwaltschaft wirft dem 34-jährigen zur Tatzeit in Bremen lebenden Angeklagten vor, 
von März bis Juni 2020 mit Betäubungsmitteln in großen Mengen gehandelt zu haben. So soll 
der Angeklagte über den Tatzeitraum sich zunächst größere Mengen Cannabis und Kokain ver-
schafft und diese dann zum Weiterverkauf angeboten haben. Außerdem soll der Angeklagte 
bereits seit 2019 als Mitglied einer Bande von fünf Personen Betäubungsmittel auch aus Süd-
amerika importiert und sodann weiterverkauft haben. Durch die Taten soll der Angeklagte Ver-
mögenswerte in Höhe von 172.300 € erlangt haben.  
 
Die Kommunikation und Abwicklung der Geschäfte soll der Angeklagte über sogenannte Encro-
chat-Geräte geführt haben. Hierbei handelt es sich um Krypto-Handys, die eine vollständig ver-
schlüsselte Kommunikation mit anderen Encrochat-Teilnehmern erlaubten und deshalb über 
lange Zeit nicht abgehört werden konnten. Die Geräte waren nicht im freien Handel, sondern nur 
anonym gegen Barzahlung und in Verbindung mit einem Abonnement erhältlich. Die Encrochat-
Daten konnten schließlich in Frankreich in einem dort geführten Ermittlungsverfahren durch die 
französischen Ermittlungsbehörden erhoben und ausgewertet werden. Ihre Weitergabe an die 
deutschen Behörden erfolgte im Wege der europäischen Rechtshilfe. 
 
Die Hauptverhandlung wird fortgesetzt am 



 
Montag, den 11. Juli 2022, 
Donnerstag, den 14. Juli 2022, 10:00 Uhr, 
Dienstag, den 19. Juli 2022, 14:00 Uhr, 
Donnerstag, den 21. Juli 2022, 12:00 Uhr, 
Freitag, den 22. Juli 2022, 
Dienstag, den 26. Juli 2022, 
Mittwoch, den 27. Juli 2022, 
Dienstag, den 02. August 2022, 
Freitag, den 05. August 2022, 
Freitag, den 26. August 2022, 
 
jeweils um 09:00 Uhr (soweit nicht anders angegeben). 
 
 
10. 22 Ks 271 Js 80427/21 - Beginn: Montag, den 30. Mai 2022, 09:00 Uhr: 
 
PM 34/22 
 
Tatvorwurf:  versuchter Totschlag u.a. 
 
Die Staatsanwaltschaft wirft dem heute 31-jährigen Angeklagten vor, am 10. Dezember 2021 
gegen 19:25 Uhr vor einem Kiosk in der Oslebshauser Heerstraße in Bremen mit einer Machete 
in den Rücken sowie den Unterarm des zu diesem Zeitpunkt am Boden liegenden Geschädigten 
gestochen zu haben. Zuvor soll es aus einem verbalen Streit hinaus zu einer körperlichen Aus-
einandersetzung zwischen mehreren Beteiligten gekommen sein, in deren Verlauf auch eine 
Bierflasche und eine Eisenstange eingesetzt worden sein sollen. Der Geschädigte soll durch die 
Stiche im unteren Rückenbereich eine ca. 20 cm lange und 10 cm tiefe Schnittverletzung sowie 
eine ca. 3-4 tiefe Schnittverletzung am linken Unterarm mit einer Fraktur erlitten haben. Die le-
bensgefährlichen Verletzungen mussten mittels einer Notoperation im Krankenhaus versorgt 
werden.  
 
Die Hauptverhandlung wird fortgesetzt am 
 
Mittwoch, den 06. Juli 2022, 
Dienstag, den 12. Juli 2022, 
 
jeweils um 09:00 Uhr (soweit nicht anders angegeben).  
 
 
11. 21 Ks 210 Js 82055/20 - Beginn: Donnerstag, den 30. Juni 2022, 11:30 Uhr: 
 
PM 38/2022 
 
Tatvorwurf:  versuchter Totschlag u.a. 
 
Die Staatsanwaltschaft wirft dem heute 34-jährigen Angeklagten vor, am 06. Juni 2020 gegen 
Mittag anlässlich eines Streits gegenüber seiner damaligen Lebensgefährtin in der Wohnung 
seiner Mutter in der Bremer Neustadt geäußert zu haben, dass er sie umbringen werde. An-
schließend soll er ein ca. 20 cm langes Küchenmesser genommen und einen gezielten Stich in 
die Brustregion der Geschädigten ausgeführt haben. Der Geschädigten soll es jedoch gelungen 
sein, dem Stich auszuweichen, so dass sie lediglich im Bereich des Schulterblatts eine etwa 3 
cm tiefe Stichwunde erlitten haben soll. Als der Angeklagte gerade zu einem weiteren Stich an-



gesetzt haben soll, sollen ihn herbeigeeilte Familienmitglieder an der weiteren Tatausführung 
gehindert haben. Zuvor soll die Geschädigte erklärt haben, dass sie den Behörden ihre bei ihrer 
Einreise falsch angegebene Herkunft nunmehr offenlegen und sich von dem Angeklagten tren-
nen wolle.  
 
Die Hauptverhandlung wird fortgesetzt am 
 
Freitag, den 01. Juli 2022, 11:30 Uhr, 
Dienstag, den 19. Juli 2022, 08:30 Uhr, 
Donnerstag, den 18. Juli 2022, 
Donnerstag, den 18. August 2022, 
Mittwoch, den 24. August, 2022, 
Montag, den 29. August 2022, 
Mittwoch, den 31. August 2022, 
Freitag, den 02. September 2022, 
Montag, den 05. September 2022, 
 
jeweils um 09:30 Uhr (soweit nicht anders angegeben).  
 

 
Hinweise für Pressevertreter: 

 
 Es wird darauf hingewiesen, dass Lichtbild- oder Filmaufnahmen von 

dem/der/den Angeklagten jeweils in anonymisierter Form (etwa durch „Verpi-
xeln“) zu erfolgen haben! 

 
Den jeweiligen Sitzungssaal entnehmen Sie bitte der Gerichtstafel im Eingangs-
bereich des Landgerichts. 

 
 
Jan Stegemann 
Richter am Landgericht 
 
- Pressesprecher des Landgerichts Bremen -  
Domsheide 16, 28195 Bremen 
Mobil: 0176 42361782 
Fax-Nr.: 0421 361 15837 
E-Mail: pressestelle@landgericht.bremen.de 
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